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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Privatrecht

In der Herbstsession 2017 stimmte der Nationalrat einer Motion Wehrli (fdp, VD) zum
Thema Kindesunterhalt zu. Der Vorstoss zielte darauf ab, die Ungleichbehandlung von
Eltern mit Kindern in Ausbildung und Eltern mit Kindern, die nicht in Ausbildung sind,
zu beseitigen. Nach dem Ansinnen des Motionärs sollen Eltern gegenüber ihren 18- bis
25-jährigen Kindern nicht nur dann unterhaltspflichtig sein, wenn die Kinder eine
Ausbildung absolvieren, sondern auch dann, wenn die Kinder nicht in Ausbildung und
mittellos sind. Im letzteren Fall müssen Eltern gemäss heute geltendem Recht ihre
Kinder nur dann finanziell unterstützen, wenn sie selbst „in günstigen Verhältnissen“
leben. Ist dies nicht der Fall, kommen die Sozialdienste für die Lebenskosten des Kindes
auf – allerdings nur solange das Kind nicht in Ausbildung ist. Die geforderte Anpassung
im ZGB möchte folglich auch verhindern, dass Kinder davon abgehalten werden, eine
Ausbildung zu beginnen. In erster Linie soll jedoch die Sozialhilfe entlastet werden,
indem Eltern bei Bedürftigkeit in jedem Fall für den Unterhalt ihres unter 25-jährigen
Kindes aufkommen müssen, unabhängig von dessen Ausbildungsstatus. 1

MOTION
DATUM: 20.09.2017
KARIN FRICK

Mit der Begründung, dass die Motion Wehrli (fdp, VD) das Problem der zunehmenden
Zahl von sozialhilfebedürftigen jungen Erwachsenen nicht löse, beantragte die
Rechtskommission des Ständerates die Ablehnung der Motion. Sie verwies dabei auf
einen vom BSV veröffentlichten Bericht zur Prävention und Bekämpfung von Armut. Wie
Kommissionssprecher Robert Cramer (gp, GE) ausführte, verstärke die Ausweitung der
Unterhaltspflicht für Eltern von mittellosen 18- bis 25-jährigen Kindern, welche nicht
in Ausbildung sind, das Problem weiter. So würde der Sozialhilfebezug der jungen
Erwachsenen zeitlich nur nach hinten verschoben und nicht verhindert. Zudem bestehe
die Gefahr, dass die zusätzliche Unterhaltspflicht dazu führe, dass anstelle der Kinder
die Eltern Sozialhilfe beziehen müssten. Der Ständerat folgte dem Antrag der RK-SR
und lehnte die Motion ab. 2

MOTION
DATUM: 11.09.2018
CATALINA SCHMID

Grundrechte

In der Sommersession 2021 schrieben die eidgenössischen Räte die beiden
gleichlautenden Motionen ihrer Rechtskommissionen «Gerechtigkeit für
Verdingkinder» (Mo. 19.3971 und 19.3973) ab. Deren Forderung, den ehemaligen
Verdingkindern die Genugtuung ohne Anrechnung an die Ergänzungsleistungen
auszubezahlen, war mit der parlamentarischen Initiative 19.476 inzwischen erfüllt
worden. 3

MOTION
DATUM: 10.06.2021
KARIN FRICK

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Von FDP-Nationalrat Bührer (SH) bekämpft wurde eine Motion Hafner (sp, SH), die zum
Ziel hatte, die bei der direkten Bundessteuer erlaubten Sozialabzüge neu nicht vom
Einkommen sondern vom Steuerbetrag in Abzug zu bringen. Die Befürworter aus der
SP-Fraktion begrüssten die Besserstellung der durch das „Armutsrisiko Kind“ stark
betroffenen unteren Einkommensschichten. Bührer dagegen befürchtete eine
Mehrbelastung des Mittelstandes und eine Abkehr von der Maxime der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit. Obwohl sich der Bundesrat zur Entgegennahme als Postulat bereit
erklärte, wies der Rat den Vorstoss zurück. 4

MOTION
DATUM: 06.03.2000
DANIEL BRÄNDLI

01.01.65 - 01.01.24 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Im Vorjahr hatte der Nationalrat einer Motion der ständerätlichen Kommission
Wirtschaft und Abgaben (WAK-SR) zugestimmt. Diese sah vor, die Sozialhilfebezüge zu
besteuern und zugleich Arbeitstätige mit Einkommen am Existenzminimum steuerlich
zu entlasten. Damit sollte ein Anreiz geschaffen werden, eine Erwerbstätigkeit
aufzunehmen. Allerdings wandelte die grosse Kammer den zwingenden
Gesetzgebungsauftrag in einen Prüfungsauftrag um. In der Frühjahrssession stimmte
der Ständerat dieser Motion in abgeänderter Form zu. 5

MOTION
DATUM: 14.03.2011
LAURENT BERNHARD

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Zusammen mit Nationalrat Bonny (fdp, BE) reichte Ständerat Jelmini (cvp, TI) eine
Motion ein, welche den Bundesrat beauftragt, die Leistungen des Schweizerischen
Samariterbundes zugunsten des koordinierten Sanitätswesens, des Zivilschutzes und
anderer Bereiche des Gesundheits- und Sozialwesens durch den Bund finanziell
abzugelten. Der Nationalrat überwies die Motion in Form eines Postulates. 6

MOTION
DATUM: 04.10.1991
MARIANNE BENTELI

Suchtmittel

Einen Erfolg konnte Pfarrer und Nationalrat Ernst Sieber (evp, ZH), seit Jahren in der
Hilfe für verelendete oder ausstiegswillige Drogenabhängige engagiert, in der grossen
Kammer verbuchen. Gegen den Willen des Bundesrates, welcher Umwandlung in ein
Postulat beantragte, überwies die Volkskammer mit 118 zu 9 Stimmen seine Motion,
welche die Landesregierung beauftragt, geeignete Schritte zu unternehmen, um in
Zusammenarbeit mit den Kantonen den Aufbau eines «Selbsthilfedorfes» für
ausstiegswillige Drogenabhängige zu fördern. Sieber regte an, die Eidgenossenschaft
solle dafür bundeseigenes Land abgeben oder sich zumindest finanziell an einem
derartigen Projekt beteiligen. 7

MOTION
DATUM: 22.09.1994
MARIANNE BENTELI

Sozialhilfe

Fachleute und Politiker wiesen immer wieder auf den engen Zusammenhang zwischen
Armut und Wohnungsnot hin. Diese Einsicht fand auch im Parlament ihren
Niederschlag, wo eine parlamentarische Initiative der Kommission des Ständerates und
drei Motionen (Mo. 90.259, Mo. 90.778 und Mo. 90.839) eingereicht wurden, die den
Bundesrat beauftragen, in diesem Bereich konkrete Massnahmen zur Verhinderung von
Härtefällen zu ergreifen. Die Motion Zimmerli (svp, BE; Mo, 90.679) im Ständerat wurde
später wieder zurückgezogen. 8

MOTION
DATUM: 11.03.1990
MARIANNE BENTELI

Bei der Beratung der Legislaturplanung 1991-1995 überwies der Nationalrat eine
Kommissionsmotion, welche den Bundesrat beauftragen wollte, einen umfassenden
Bericht zur Sicherung des finanziellen Existenzminimums zu erstellen und allenfalls
Massnahmen vorzuschlagen, auf Antrag des Bundesrates lediglich als Postulat. 9

MOTION
DATUM: 17.06.1992
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion wollte Nationalrätin Goll (sp, ZH) die Landesregierung verpflichten,
Bundesbeiträge an die heute bestehenden 13 Frauenhäuser der Schweiz auzurichten.
Der Bundesrat anerkannte ausdrücklich die immense Aufbau-, Betreuungs- und
Öffentlichkeitsarbeit, welche die Frauenhäuser und Notaufnahmestellen für Kinder und
Jugendliche seit den 1970er Jahren vollbracht haben. Für die Frage der Finanzierung
verwies er aber auf das Opferhilfegesetz (OHG), welches es den Kantonen ermöglicht,
während den ersten sechs Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes Bundesbeiträge für
den Aufbau der Opferhilfe auszulösen. Einige Kantone – so etwa Schaffhausen – hätten
die Frauenhäuser bereits als Beratungsstellen nach OHG anerkannt. Nach diesen
Ausführungen wurde die Motion auf Antrag des Bundesrates nur als Postulat
überwiesen. 10

MOTION
DATUM: 18.03.1994
MARIANNE BENTELI
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Eine Motion von Felten (sp, BS) über die erleichterte alleinige Wohnungszuweisung an
einen noch nicht in richterlich festgesetzten Trennung lebenden Ehegatten im Fall von
psychischer oder physischer Misshandlung wurde, da der Bundesrat auf bereits
bestehende Eheschutzmassnahmen verweisen konnte, vom Nationalrat lediglich als
Postulat angenommen. 11

MOTION
DATUM: 07.10.1994
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion wollte Nationalrätin Goll (frap, ZH) den Bundesrat verpflichten, das
Opferhilfegesetz (OHG) zu revidieren und die zweijährige Verjährungsfrist für die
Einreichung von Gesuchen zwecks Entschädigung und Genugtuung aufzuheben. Sie
verwies dabei auf die Erfahrung, dass sexuell ausgebeutete Frauen und Kinder oft Jahre
brauchen, bis sie ihr Schweigen brechen können. Der Bundesrat machte geltend, es sei
grundsätzlich richtig, dass ein Entschädigungs- oder Genugtuungsgesuch möglichst
rasch eingereicht werden solle, da es mit dem Zeitablauf zunehmend schwieriger
werde, die massgeblichen Ereignisse festzustellen und zu überprüfen, ob und inwiefern
diese den Schaden verursacht haben. Er anerkannte aber, dass es Situationen gibt, in
denen Betroffene am rechtzeitigen Handeln gehindert sein könnten, so namentlich in
Fällen, in denen eine materielle oder emotionale Abhängigkeit vom Täter oder der
Täterin besteht (Kindsverhältnis, Ehe, Arbeitsverhältnis) oder in denen aus der Natur
der Straftat starke psychische Hemmungen entstehen, die – wie eben bei sexuellen
Handlungen – ein rasches Reagieren oft verunmöglichen. Hier könnte seiner Ansicht
nach eine flexiblere Regelung der Verwirkungsfrist angezeigt sein. Es wäre aber auch
denkbar, die Frist erst ab dem Zeitpunkt laufen zu lassen, in dem das
Abhängigkeitsverhältnis beendet ist, wie dies etwa der Kanton Zürich in seinem
Einführungsgesetz zum OHG vorgesehen hat. Da das OHG erst am 1. Januar 1993 in Kraft
getreten ist, möchte der Bundesrat vorerst mit dem Gesetz Erfahrungen sammeln. Er
beantragte deshalb erfolgreich Umwandlung in ein Postulat. 12

MOTION
DATUM: 24.03.1995
MARIANNE BENTELI

Eine Motion von Nationalrat Zisyadis (pda, VD) verlangte vom Bundesrat, in seine
Botschaften ans Parlament einen Abschnitt mit dem Titel «Positive Auswirkungen für
die Bedürftigen» aufzunehmen. Die Landesregierung verwies darauf, dass es bereits
heute üblich sei, bei der Präsentation einer neuen Vorlage nicht nur die Konsequenzen
für die Finanzen von Bund und Kantonen, sondern auch für andere Parameter
(Gesellschaft, Umwelt etc.) einzubeziehen. Sie beantragte deshalb, die Motion in ein
Postulat umzuwandeln und abzuschreiben. Zisyadis bestand auf Überweisung als
Motion, worauf der Vorstoss recht deutlich abgelehnt wurde. 13

MOTION
DATUM: 05.10.1995
MARIANNE BENTELI

Mit zwei Motionen wollten die Nationalräte Epiney (cvp, VS) und Jutzet (sp, FR) (Mo.
98.3633) erreichen, dass bei Betreibungen insbesondere von Familien mit Kindern ein
Existenzminimum garantiert wird, welches ungefähr jenem der neuen SKOS-Richtlinien
entspricht. Der Bundesrat verwies darauf, dass mit der Revision des Bundesgesetzes
über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG), welche 1997 in Kraft trat, alle
Fürsorgeleistungen absolut unpfändbar sind. Zudem sei bereits mit dem eigentlichen
SchGK den Vollstreckungsbehörden ein grosser Ermessensspielraum eingeräumt
worden. Aus diesen Gründen erachte die Landesregierung es als nicht dringend,
zentrale Fragen der Lohnpfändung erneut zu regeln, doch zeigte sie sich bereit, das
Anliegen zu prüfen, weshalb sie in beiden Fällen Umwandlung in ein Postulat beantrage.
Beide Vorstösse wurden jedoch von Stamm (fdp, AG), jener von Jutzet zudem von
Bortoluzzi (svp, ZH) bekämpft und somit vorderhand der Diskussion entzogen. 14

MOTION
DATUM: 19.03.1999
MARIANNE BENTELI

Eine als Minderheitsantrag bei der Legislaturplanung eingereichte Motion Leutenegger
Oberholzer (sp, BL) verlangte eine Wirtschaftspolitik, die darauf abzielt, dass alle Frauen
und Männer in der Schweiz ihre Existenz durch Erwerbsarbeit sichern können.
Anvisiert wurde eine Vollbeschäftigung sowie Massnahmen auf der Lohnebene.
Bundesrat Couchepin erinnerte an die immer wieder geäusserte Auffassung des
Bundesrates, wonach Vollbeschäftigung Sache der Wirtschaft und nicht des Staates ist.
Seiner Meinung nach würden staatlich festgelegte Minimallöhne kontraproduktive
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben. Auf seinen Antrag wurde die Motion mit 95
zu 61 Stimmen abgelehnt. 15

MOTION
DATUM: 13.03.2002
MARIANNE BENTELI
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Die SGK des Nationalrates, welche sich in den letzten Jahren intensiv mit der
Armutsproblematik befasst hatte, forderte den Bundesrat in einer vom Plenum im
Einverständnis mit dem Bundesrat überwiesenen Motion auf, eine nationale Konferenz
zur beruflichen und sozialen Integration durchzuführen. In diesem Rahmen soll ein
Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen den einzelnen Akteurinnen und Akteuren
(Bund, Kantone, Gemeinden, Städte, interkantonale Sozialdirektorenkonferenz,
Städteinitiative, Wirtschaft und Nichtregierungsorganisationen) in der
Armutsbekämpfung stattfinden. Ziel dieser Konferenz ist die Entwicklung konkreter und
koordinierter Massnahmen für einen nationalen Aktionsplan zur Bekämpfung der Armut.
Der Bundesrat stellte in Aussicht, 2007 eine derartige Konferenz zu organisieren,
welche das Thema breit angehen und sich nicht nur auf die berufliche und soziale
Integration beschränken will. Der Ständerat überwies die Motion ebenfalls. 16

MOTION
DATUM: 13.12.2006
MARIANNE BENTELI

Gegen den Willen des Bundesrates, der auf bereits laufende diesbezügliche Arbeiten
verwies, nahm der Nationalrat eine Motion seiner SGK an, welche die Regierung mit der
regelmässigen Durchführung einer detaillierten Erhebung zur Armut in der Schweiz
beauftragen wollte. Der Ständerat schloss sich der Auffassung des Bundesrates an und
verwarf die Motion. 17

MOTION
DATUM: 13.12.2006
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat nahm eine Motion Perrin (svp, NE) an, welche nach dem Beispiel von
Spanien den Schutz von geschlagenen Frauen mithilfe elektronischer Vorrichtungen
erhöhen wollte. Der Bundesrat hatte die Motion zur Annahme empfohlen, da es für die
gerichtliche Anordnung von elektronischen Vorrichtungen zur Durchsetzung von
Fernhaltemassnahmen gegen gewalttätige Personen eine gesetzliche Grundlage
brauche. 18

MOTION
DATUM: 03.03.2010
LUZIUS MEYER

In der grossen Kammer ebenfalls angenommen wurde eine Motion Heim (sp, SO),
welche einerseits einen Bericht zur Einstellungspraxis betreffend dem Tatbestand
„Häusliche Gewalt“ in den Kantonen verlangte und andererseits eine Änderung dieser
Bestimmung zwecks Eindämmung der häuslichen Gewalt und Stärkung der Opfer
forderte. 19

MOTION
DATUM: 03.03.2010
LUZIUS MEYER

Eine Motion der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates forderte,
dass Unterstützungsleistungen aus öffentlichen Mitteln, die anstelle des
Erwerbseinkommens ausgerichtet werden (insbesondere Sozialhilfeleistungen), im
Sinne der steuerlichen und wirtschaftlichen Gleichbehandlung gänzlich der
Einkommenssteuer unterstellt werden und gleichzeitig das Existenzminimum steuerlich
entlastet wird. Sowohl der Bundesrat als auch die Kommission empfahlen die Motion
zur Annahme und der Ständerat folgte diesen Empfehlungen. 20

MOTION
DATUM: 31.05.2010
LUZIUS MEYER

Eine 2012 vom Nationalrat angenommene Motion seiner SGK, in welcher der Bundesrat
beauftragt wurde, ein schlankes Rahmengesetz für Sozialhilfe vorzulegen, wurde 2013
vom Ständerat abgelehnt. Die Forderung ging auf eine Anregung der Schweizerischen
Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) zurück, welche verlangt hatte, dass die Sozialhilfe den
gleichen Status wie die AHV und die IV erhalten müsse. Die Mehrheit der SGK des
Ständerates war gegen den Vorstoss, weil ein derartiges Rahmengesetz in unzulässiger
Weise in die Kompetenz und die Autonomie der Kantone und der Gemeinden eingreifen
würde. Zudem sei es im Bereich der Sozialhilfe gar nicht möglich, einheitliche
Parameter festzulegen, da die kantonalen Unterschiede hinsichtlich
Lebenshaltungskosten und Einkommen zu gross seien. Eine Minderheit Bruderer (sp,
AG) beantragte die Annahme der Motion, da Handlungsbedarf bestehe und eine
Koordination der Sozialhilfe auf Ebene der Kantone nicht gewährleistet werden könne.
In der Ratsdebatte wurde insbesondere von bürgerlicher Seite ein dickes,
schwerfälliges Regelwerk befürchtet. Die Motion wurde – trotz der oben beschriebenen
Diskussionen um die SKOS – im Ständerat mit 27 zu zwölf Stimmen abgelehnt. 21

MOTION
DATUM: 11.06.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER

01.01.65 - 01.01.24 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Nachdem bereits der Nationalrat Ende 2014 einer Motion der sozialdemokratischen
Fraktion zugestimmt hatte, folgte der Ständerat diesem Votum in der Sommersession
2015. Der SP schwebte vor, eine Strategie zur Reduktion der Abhängigkeit von
Jugendlichen und jungen Erwachsenen von der Sozialhilfe mit dazugehörigem
Masterplan ausarbeiten zu lassen. Hierbei sollten auch allfällige Gesetzesänderungen
nicht ausgeschlossen werden. Auslöser dieses Anstosses waren Erkenntnisse aus einer
Studie zur Sozialhilfe in den Städten, wonach Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene die Altersgruppe ausmachten, die am häufigsten Sozialhilfeleistungen
beziehe. Als Lösungsansatz schlug die SP vor, die Berufsberatung und die Unterstützung
bei der Stellensuche stärker zu fördern. Gleichzeitig wurde auch auf den Kanton Waadt
hingewiesen, dessen Modell «Stipendien statt Sozialhilfe» eventuell als Vorbild für eine
gesamtschweizerische Lösung in Betracht gezogen werden könne.
Der Bundesrat stand der Motion offen gegenüber und beantragte ihre Annahme,
entgegnete jedoch auch, dass er diese Überlegungen in das Nationale Programm zur
Prävention und Bekämpfung von Armut (NAP) integrieren möchte. In diesem NAP seien
die in der Motion skizzierten Ziele bereits recht genau angedacht. So sei beispielsweise
in die Wege geleitet worden, dass die Sozialhilfeleistungen und Stipendien für
Jugendliche besser aufeinander abgestimmt würden und dass ihre Empfängerinnen
und Empfänger beim Übertritt von der Ausbildung in den Arbeitsmarkt besser
unterstützt werden könnten. Auch die SGK-SR stand einstimmig hinter dem Anliegen.
Sie unterstrich aber, dass insbesondere die Zusammenarbeit des Bundes mit den
Kantonen zu bewahren sei, da Letztere schliesslich an der Finanzierung beteiligt sein
würden. Im Plenum war das Geschäft unbestritten. 22

MOTION
DATUM: 09.06.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Im Sommer 2019 reichte die WBK-SR einen Vorstoss zur Armutssituation in der Schweiz
ein. In der Motion beauftragte die Kommission den Bundesrat, ein auf bestehenden
nationalen und kantonalen Daten ausgerichtetes Monitoring zur Prävention und
Bekämpfung der Armut in der Schweiz aufzubauen. Der Bundesrat solle sodann alle fünf
Jahre in einem Bericht zuhanden des Parlaments eine Analyse der Situationen in den
Kantonen vornehmen, die bestehenden Massnahmen zur Armutsprävention
untersuchen, mittels Langzeitstudien über die Entwicklungen im Bereich der
Armutsgefährdung und der sozialen Durchlässigkeit informieren und
steuerungsrelevante Erkenntnisse für die beteiligten Akteure im Bereich der
Armutsprävention und deren Bekämpfung liefern.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er wies darauf hin, dass der Bund
zwischen 2014 und 2018 gemeinsam mit den Kantonen, Städten und Gemeinden sowie
privaten Organisationen das Nationale Programm zur Prävention und Bekämpfung von
Armut umgesetzt hatte. Im Rahmen dieses Programms war unter anderem ein Konzept
für ein gesamtschweizerisches Armutsmonitoring entwickelt worden. Der Bundesrat
hatte 2018 Kenntnis von den Ergebnissen des Programms genommen und einen
entsprechenden Bericht publiziert. Gestützt auf die Ergebnisse hatte er entschieden,
sein Engagement zur Prävention und Bekämpfung von Armut im Rahmen der Nationalen
Plattform gegen Armut bis 2024 fortzuführen, von einer Umsetzung des entwickelten
Armutsmonitorings hatte er jedoch bereits damals abgesehen. Des Weiteren liefere und
berechne bereits das BFS gesamtschweizerische Indikatoren zur Armut und
veröffentliche entsprechende Berichte, erläuterte der Bundesrat in seiner
Stellungnahme.
Der Ständerat behandelte die Motion zusammen mit einem Postulat der WKB-SR (Po.
19.3954) zur selben Thematik. Ruedi Noser (fdp, ZH) argumentierte für die Kommission,
dass durch das geforderte Monitoring unter anderem ersichtlich würde, wie sich die
Situation bei den Einkommen der Armen und der Armutsgefährdeten entwickle, welche
Massnahmen Wirkung zeigten und wie es um die soziale Durchlässigkeit stehe. Anne
Seydoux-Christe (cvp, JU) sprach auch für Caritas Jura, deren Präsidentin sie ist, als sie
festhielt, dass eine systematische Erhebung und Analyse durch den Bund eine
wesentliche Voraussetzung für eine wirksame Armutsbekämpfung sei. Paul Rechsteiner
(sp, SG) wiederum führte aus, dass es für ihn unverständlich sei, weshalb der Bundesrat
die Motion ablehne. Hunderttausende von Personen seien von Armut betroffen, und es
sei auch am Bund, diesbezügliche Statistiken zu führen und Massnahmen aufzubauen.
In seinem Votum versuchte Innenminister Berset, den Ständerat davon zu überzeugen,
dass der Bundesrat in diesem Bereich schon genügend tue. Als das Nationale Programm
zur Prävention und Bekämpfung von Armut ausgelaufen sei, habe der Bundesrat
entschieden, diese Arbeiten zu beenden, den Schwerpunkt der Arbeiten den dafür
zuständigen Kantonen zu übergeben und einige Aktivitäten im Rahmen der Nationalen
Plattform gegen Armut weiterzuführen. Das Ziel habe ferner darin bestanden, die
relevanten Akteure zu unterstützen, einen Austausch auf der nationalen Ebene zu
ermöglichen und Leitfäden für die Praxis zur Verfügung zu stellen. Für die Mehrheit des

MOTION
DATUM: 19.09.2019
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Ständerats war es trotz der Ausführungen von Bundesrat Berset klar, dass der Bund eine
stärkere Rolle einzunehmen hat; entsprechend nahm die kleine Kammer die Motion im
Herbst 2019 mit 24 zu 8 bei einer Enthaltung deutlich an. 23

Anfang März 2023 beschäftigte sich der Nationalrat mit einer Motion Roduit (mitte, VS)
zum Thema «Früherkennung von armuts- oder überschuldungsgefährdeten
Personen». Vor seinen Ratskolleginnen und Ratskollegen betonte der Motionär, dass
Überschuldung oftmals nicht auf individuellem verschwenderischen Verhalten gründe,
sondern ein systemisches Problem dahinterstecke. Dabei seien in erster Linie
Haushalte aus der unteren Mittelschicht betroffen, die sich knapp über den
Sozialhilferichtlinien befänden. Die Folgen von Überschuldung seien Probleme
gesundheitlicher und sozialer Natur und damit verbunden erneut substanzielle soziale
und wirtschaftliche Kosten. Insbesondere die Covid-19-Pandemie habe die Lage
zugespitzt. Da den Kantonen eine zentrale Rolle bei der Umsetzung von Präventions-
und Armutsbekämpfungsmassnahmen zukomme, forderte der Walliser vom Bundesrat
die Ausarbeitung eines Konzepts, welches die Kantone dazu ermächtigt, effektive
Programme zur Sozial- und Überschuldungsprävention einzuführen. Bundesrat Alain
Berset erklärte, dass der Bund die Kantone im Kampf gegen die Armut etwa durch
Studien unterstütze, dass sich der Bundesrat allerdings gegen die Motion ausspreche,
weil diese weitreichende Massnahmen auf Bundesebene beinhalte und es nicht im
Interesse der Exekutive sei, Änderungen an der Kompetenzaufteilung vorzunehmen. Für
den Fall einer Annahme des Geschäfts durch den Nationalrat wolle der Bundesrat daher
im Ständerat einen Antrag auf Abänderung der Motion in einen Prüfungsauftrag stellen.
Bei der Abstimmung in der grossen Kammer sprach sich schliesslich eine Mehrheit (101
zu 80 Stimmen, 3 Enthaltungen) für die Motion Roduit aus. Geschlossen für den
Vorstoss stimmten die Fraktionen der SP, der GLP und den Grünen sowie
grossmehrheitlich die Mitte-Fraktion. Die Gegenstimmen stammten aus dem
bürgerlichen Lager.

MOTION
DATUM: 01.03.2023
JOËLLE SCHNEUWLY

In der Frühjahrssession 2023 befasste sich der Nationalrat mit vier Motionen von
Jacqueline de Quattro (fdp, VD; Mo. 21.4533), Léonore Porchet (gp, VD; Mo. 21.4534),
Min Li Marti (sp, ZH; Mo. 21.4535) und Lilian Studer (evp, AG; Mo. 21.4536), welche die
Wiedereinführung der Möglichkeit zur Entschädigung von Opfern von Gewalttaten im
Ausland im Opferhilfegesetz zum Gegenstand hatten. De Quattro erklärte, dass
entsprechende Entschädigungen für in der Schweiz wohnhafte Personen durch die
Kantone nach dem Attentat von Luxor 1997 aus Gründen der finanziellen Belastung
abgeschafft worden seien und Betroffene seither lediglich Anrecht auf Beratung und
eine Kostenbeteiligung hätten. Frankreich verfüge hingegen zum Beispiel über einen
Opferentschädigungsfonds, welcher auch Gewalttaten im Ausland einschliesst, der sich
in der Vergangenheit bewährt habe. Bundesrätin Baume-Schneider betonte zwar die
Wichtigkeit der Unterstützung von Opfern von Straftaten, aus verschiedenen Gründen
gelte es allerdings die Motionen abzulehnen. Unter anderem solle der Staat nicht für
Schäden haften müssen, die nicht auf seinem Territorium stattgefunden haben. Weiter
würde die Implementierung eines Garantiefonds wie desjenigen aus Frankreich eine
Ungleichbehandlung gegenüber Opfern von anderen Straftaten im Ausland, etwa Opfern
von Verkehrsunfällen, nach sich ziehen. Zudem befinde sich das gegenwärtige System in
Einklang mit den Vorschriften des Europäischen Übereinkommens über die
Entschädigung für Opfer von Gewalttaten. Trotz diesen bundesrätlichen Einwänden
nahm der Nationalrat die Motionen mit 109 zu 67 Stimmen (bei 8 Enthaltungen) an.
Während sich die Fraktionen der SP, der Grünen und der FDP geschlossen respektive
mit Enthaltungen hinter die Geschäfte stellten, stammten abgesehen von einer Stimme
aus der GLP-Fraktion alle Nein-Stimmen aus dem Lager der SVP- und der Mitte-
Fraktionen, welche sich grossmehrheitlich gegen die Vorstösse aussprachen. 24

MOTION
DATUM: 04.05.2023
JOËLLE SCHNEUWLY

Mehr Autonomie für die Kantone in puncto Opferhilfe forderte Philippe Nantermod
(fdp, VS) mittels einer im Frühjahr 2022 eingereichten Motion. Konkret soll das
Opferhilfegesetz (OHG) dahingehend angepasst werden, dass die Kantone den Opfern
von Straftaten und deren Angehörigen bei Zahlungsunfähigkeit durch die Täterschaft
höhere Genugtuungsbeträge entrichten können, als dies im aktuellen Gesetz
festgehalten ist (zurzeit CHF 70'000 für Opfer und CHF 35'000 für Angehörige). 
Im Juni 2023 nahm sich der Nationalrat dem Anliegen an. Nantermod betonte dabei
unter anderem, dass durch die Annahme der Motion die Bundesfinanzen nicht
beeinflusst würden, sondern lediglich den Kantonen mehr Autonomie zugestanden

MOTION
DATUM: 07.06.2023
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würde. Bundesrätin Baume-Schneider anerkannte zwar die Bemühungen Nantermods,
gab aber gleichzeitig auch zu bedenken, dass die Absicht hinter dem OHG nicht eine
Schmerzensgeldregelung sei. Vielmehr handle es sich dabei um eine Unterstützung für
Opfer in dringenden Situationen, was als Solidaritätsgeste verstanden werden und die
Verantwortung der Täterin oder des Täters nicht ersetzen solle. Weiter wies die
Justizministerin darauf hin, dass gerade die Deckelung der Geldbeträge eine
wesentliche Komponente der letzten Revision des OHG gewesen sei, um die Kosten für
die Kantone zu reduzieren. Anstelle der von Nantermod formulierten Forderung sei es
beispielsweise denkbar, dass die Kantone durch eigene, zum OHG komplementäre
Gesetze – etwa betreffend berufliche Eingliederung oder Armutsbekämpfung – den
Opfern unter die Arme greifen könnten. Ebenfalls eine Möglichkeit wäre, die im OHG
festgelegte Summe insgesamt zu erhöhen. Zu erwartende Ungleichheiten zwischen den
Kantonen würden hingegen eher zu Ungleichbehandlungen zwischen den Opfern
führen. Mit ihren Argumenten stiess die Bundesrätin allerdings nicht auf offene Ohren.
Mit 141 zu 51 Stimmen nahm der Nationalrat die Motion an. Einzig die SVP-Fraktion
stellte sich – mit Ausnahme von Jean-Luc Addor (svp, VS) – gegen das Geschäft. 25

Die vier identischen Motionen «Wiedereinführung der Möglichkeit der Entschädigung
von Opfern von Gewalttaten im Ausland im Opferhilfegesetz» von Jacqueline de
Quattro (fdp, VD; Mo. 21.4533), Léonore Porchet (gp, VD; Mo. 21.4534), Min Li Marti (sp,
ZH; Mo. 21.4535) und Lilian Studer (evp, AG; Mo. 21.4536) wurden in der Herbstsession
2023 vom Ständerat beraten. Als Sprecher der RK-SR erklärte Carlo Sommaruga (sp,
GE), dass die Kommission die vier Vorstösse einstimmig mit 12 zu 0 Stimmen zur
Ablehnung empfehle. Als Gründe führte er das Territorialitätsprinzip – ein Staat soll
nicht für Schäden haften müssen, die nicht auf seinem Territorium entstanden sind –,
finanzielle Auswirkungen für die Kantone sowie Beweisschwierigkeiten und
Ungleichbehandlungen der Opfer an. Anders als im Nationalrat, wo die Geschäfte eine
Mehrheit gefunden hatten, lehnten die Mitglieder des Ständerats die Vorstösse auf
Anraten ihrer Kommission stillschweigend ab. 26

MOTION
DATUM: 12.09.2023
JOËLLE SCHNEUWLY

In der Herbstsession 2023 kam eine Motion Nantermod (fdp, VS), welche mehr
Autonomie für die Kantone bei der Opferhilfe verlangte, in den Ständerat. Durch die
Motion sollten die Kantone die Möglichkeit erhalten, höhere Genugtuungsbeiträge an
Opfer auszubezahlen. Der Nationalrat hatte sich zuvor für Annahme der Motion
ausgesprochen. Für die RK-SR führte Carlo Sommaruga (sp, GE) aus, weshalb sich die
Kommission mit 11 zu 1 Stimme gegen eine Annahme stellte. Dabei folgte er der
Argumentation der SODK-Präsidentin, Nathalie Barthoulot (JU, sp), deren Meinung die
Kommission eingeholt hatte. Zum einen hätte die Annahme der Motion
Ungleichbehandlungen – unter anderem zwischen den Wohnkantonen – zur Folge, zum
anderen sei die Entschädigung gemäss OHG subsidiärer und solidarischer Natur, nicht
aber ein Mittel zur Deckung des gesamten moralischen Schadens. Stillschweigend folgte
das Stöckli diesem Votum und erledigte den Vorstoss somit im Zweitrat. 27

MOTION
DATUM: 12.09.2023
JOËLLE SCHNEUWLY

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Mit einer Motion wollte Nationalrätin Zapfl (cvp, ZH) den Bundesrat beauftragen,
umgehend die notwendigen Massnahmen zu reffen, damit die Datenbasis für die
anstehenden politischen Entscheide und Revisionsvorhaben grundlegend verbessert
wird. Insbesondere seien statistische Informationen bereit zu stellen, welche die
Beurteilung der Auswirkungen von Revisionsarbeiten im Bereich der sozialen Sicherheit
auf die Einkommenslage der Haushalte ermöglichen, die verschiedenen Zweige der
sozialen Sicherheit in ihrer Wechselwirkung darstellen sowie die Einschätzung der
Situation der Schweiz im internationalen Vergleich erlauben. Der Bundesrat anerkannte,
dass vor allem in den Bereichen Sozialhilfe, Armut, Bedarfslage von
Teilzeitbeschäftigten, Unterstützung für Familien und Alterssicherung ausserhalb der
AHV noch Wissenslücken bestehen. Er verwies aber auf bereits laufende Arbeiten im
Bundesamt für Statistik sowie auf die fehlenden Mittel, um die Sozialstatistik so weiter
zu entwickeln, wie es tatsächlich wünschbar wäre. Auf seinen Antrag wurde die Motion
lediglich als Postulat überwiesen. 28
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DATUM: 19.03.1999
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Berufliche Vorsorge

Der Nationalrat nahm eine Motion Humbel (cvp, AG) zu den Kapitalauszahlungen aus
der zweiten Säule an, die den Bundesrat beauftragt, die Möglichkeiten zur
Kapitalabfindung aus der Pensionskasse einzuschränken, um deren Vorsorgezweck
wieder besser gerecht zu werden. Heute sei es möglich, Kapital aus der beruflichen
Vorsorge zu beziehen, dieses schnell auszugeben und dann zur Existenzsicherung auf
Ergänzungsleistungen zu AHV und IV zurückzugreifen. Der Bundesrat hatte sich 2012 mit
der Begründung gegen die Motion ausgesprochen, die Datenlage lasse keine Aussagen
über die Auswirkungen von Kapitalbezügen aus der zweiten Säule auf die erste Säule
und die Sozialhilfe zu. Er sei jedoch bereit, diesen Sachverhalt näher zu untersuchen
und die Ergebnisse im Bericht zu einem Postulat Humbel zur Reform der
Ergänzungsleistungen zu AHV/IV darzulegen. Obwohl der Nationalrat das Postulat
bereits im Vorjahr überwiesen hatte, setzte er sich über den Antrag der Regierung
hinweg und nahm auch die Motion an. Im Berichtsjahr fand noch keine Beratung im
Ständerat statt. 29

MOTION
DATUM: 12.09.2013
FLAVIA CARONI

Krankenversicherung

Mit einer im September 2021 eingereichten Motion forderte Nationalrat Marco Romano
(mitte, TI) den Bundesrat auf, eine gesetzliche Grundlage auszuarbeiten, die
Arbeitgeber dazu verpflichtet, ihre Arbeitnehmenden für den Erwerbsausfall bei
Krankheit zu versichern. Motionär Romano kritisierte, dass bei den Arbeitgebenden
eine Tendenz vorhanden sei, für ihre Arbeitnehmenden keine
Krankentaggeldversicherung mehr abzuschliessen, was dazu führe, dass viele
Betroffene im Falle eines längeren Erwerbsausfalls auf Sozialhilfe zurückgreifen
müssten. Eine obligatorische Krankentaggeldversicherung würde sowohl für die
Arbeitgeberinnen als auch für die Arbeitnehmer nur geringe Kosten verursachen und
den Staatshaushalt entlasten, da weniger Personen Sozialhilfe beziehen müssten.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er habe bereits bei mehreren
Gelegenheiten erläutert, wieso er sozialpartnerschaftliche Lösungen einer
obligatorischen Erwerbsausfallversicherung vorziehe. Es stimme zwar, dass die
Arbeitnehmenden grossmehrheitlich heute nicht mehr über Kollektivversicherungen
nach dem KVG versichert seien, dafür seien die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
heute überwiegend über eine privatrechtliche Versicherung abgesichert. Der Bundesrat
bleibe daher bei seiner Haltung, dass auch ohne eine obligatorische Versicherung der
Erwerbsausfall durch Taggeldversicherungen weitgehend gedeckt sei.
Die grosse Kammer nahm die Motion in der Herbstsession 2023 mit 95 zu 87 Stimmen
bei 2 Enthaltungen an. Dabei gab es bei der Abstimmung einen Graben zwischen den
Fraktionen von SP, GP und der Mitte (dafür) und den Fraktionen von GLP, SVP und FDP
(dagegen). 30

MOTION
DATUM: 14.09.2023
NIC TÖNY

Arbeitslosenversicherung (ALV)

Ebenfalls erfolglos blieb eine Motion der GP, die den Bundesrat beauftragen wollte, das
Arbeitslosenversicherungsgesetz so schnell wie möglich insofern anzupassen, dass
wieder 520 Taggelder an alle Erwerbslosen ausbezahlt werden können. Argumentiert
wurde damit, dass es nicht sein könne, dass zunehmend die Gemeinden über die
Sozialhilfe für die Kosten der Arbeitslosigkeit aufkommen müssen. Der Bundesrat
entgegnete, dass eine Verlängerung der Bezugsdauer sich kaum positiv auf die
Wiedereingliederung von Stellensuchenden auswirken würde und beantragte daher die
Ablehnung der Motion. Dem folgte auch der Nationalrat und lehnte die Motion mit 131
zu 63 Stimmen ab. 31

MOTION
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Soziale Gruppen

Soziale Gruppen

La députée Feri (ps, AG) a proposé au Conseil national la création d'un observatoire
national de la pauvreté. Cet organe, institué par le Conseil fédéral, mettrait à la
disposition de le Confédération, des cantons et des communes des données ciblées et
scientifiques sur la pauvreté en Suisse. Cette mesure a pour but de renforcer les outils
de lutte contre la pauvreté. Le Conseil fédéral a proposé de refuser l'objet, estimant
qu'il est prématuré de mettre en œuvre un tel programme avant la parution du rapport
final sur le programme national de prévention contre la pauvreté, lancé en 2013. Le
Conseil national a suivi cet avis en rejetant la motion à l'unanimité. 32

MOTION
DATUM: 29.09.2017
SOPHIE GUIGNARD

Migrationspolitik

Lors de la même session parlementaire que le vote de la révision de la loi sur les
étrangers, le Conseil national a étudié une motion du groupe libéral-radical, visant à
interdire le recours à l'aide sociale pour les étrangers d'Etats-tiers. Déposée en
septembre 2014 par la députée Moret (plr, VD), la motion entend empêcher les
ressortissants d'Etats-tiers (hors UE et AELE) de bénéficier de l'aide sociale durant les
trois à cinq premières années de leur séjour en Suisse. Le Conseil fédéral représenté
par Simonetta Sommaruga s'est opposé à cette motion, arguant que le nombre de
personnes concernées par cet objet était trop restreint pour justifier sa mise en
œuvre. En effet, la cheffe du département de Justice et Police estime que les
conditions imposées aux ressortissants d'Etats-tiers pour l'obtention d'un permis de
séjour sont suffisamment strictes pour empêcher une dépendance à l'aide sociale chez
la plupart d'entre-eux. Comme il s'agit en majorité de main-d’œuvre qualifiée et de
personnes venues en Suisse en vue de se former, ainsi que les membres de leur famille,
très peu vivent dans des conditions nécessitant le recours à l'aide sociale. La
conseillère ajoute qu'en outre, une telle interdiction serait une intrusion trop
importante dans le droit cantonal, puisque c'est à ce niveau-là que se décide l'octroi
des aides sociales. Malgré une opposition totale du camp rose-vert, la motion a été
acceptée à la chambre basse à 125 voix contre 64, avec 4 abstentions. Il revient
maintenant au Conseil des Etats de trancher sur cette motion. 33

MOTION
DATUM: 14.09.2016
SOPHIE GUIGNARD

Lors de son passage au Conseil des États, la motion du groupe libéral-radical „interdire
le recours à l'aide sociale pour les étrangers d'États-tiers“ a été traitée en même
temps que le postulat (17.3260) de la Commission des institutions politiques (CIP-CE),
intitulé „Prestations de l'aide sociale octroyées à des ressortissants de pays tiers.
Compétences de la Confédération“. En effet, la commission du Conseil des États a
estimé que la motion telle qu'elle a été votée en chambre basse n'était pas
constitutionnelle, puisqu'elle demandait à la Confédération de légiférer sur des
compétences cantonales. Le nouvel objet soumis au vote avait donc le même but, mais
passait par une étape parlementaire supplémentaire, puisqu'il demandait d'abord au
Conseil fédéral de réunir des informations, notamment auprès des cantons, pour
pouvoir, dans un deuxième temps seulement, envisager une modification législative.
Malgré quelques voix UDC qui se sont élevées dans l'hémicycle, reprochant le manque
d'efficacité de l'outil choisi pour débattre d'un thème selon eux crucial, la chambre
haute a à l'unanimité accepté le nouveau postulat et refusé l'ancienne motion. 34

MOTION
DATUM: 08.06.2017
SOPHIE GUIGNARD

Le Conseil national a refusé en septembre 2017 une motion Reimann (udc, SG) intitulée:
Autorisation de séjour ou d'établissement. Exclure les allocataires sociaux. Les
députées et députés ont suivi l'avis du Conseil fédéral, qui considérait que les
modifications apportées en décembre 2016 à la loi sur les étrangers étaient suffisantes
pour atteindre les objectifs poursuivis par la motion. L'objet a été refusé par 115 voix
contre 68 et 1 abstention. 35

MOTION
DATUM: 20.09.2017
SOPHIE GUIGNARD
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Sur une motion d'ordre de Charles Juillard, le Conseil des États a transmis à la
commission compétente la motion Baume-Schneider qui demandait, dans le cadre de
crises telles que celle du coronavirus, la prise en compte des difficultés des personnes
sans statut légal. En effet, lors des premières mesures de semi-confinement, les files
d'attentes aux distributions de nourriture ont marqué l'opinion publique. Il s'agissait là
de beaucoup de personnes au statut précaire, dont l'impossibilité de travailler ne
pouvait pas être compensée par le filet social prenant en charge les personnes
bénéficiant d'un statut stable. La sénatrice a profité de la discussion sur sa motion pour
préciser que le statut légal comprenait aussi les situations dans lesquelles, même si
l'autorisation de séjour est garantie, celle de travailler ne l'est pas, comme par exemple
les personnes travaillant dans l'économie domestique, la restauration ou les travailleurs
et travailleuses du sexe. 36

MOTION
DATUM: 17.12.2020
SOPHIE GUIGNARD

Nachdem der Ständerat die Motion von Elisabeth Baume-Schneider (sp, JU) aufgrund
eines Ordnungsantrages an die SPK-SR zur Vorberatung überwiesen hatte, empfahl
diese den Vorstoss im März 2021 mit 8 zu 4 Stimmen zur Ablehnung. In der
Herbstsession 2021 beugte sich sodann der Ständerat über die Motion, welche
forderte, dass der Bundesrat in Krisenzeiten die Situation von Menschen, die keinen
rechtlich geregelten Status haben, berücksichtigt. Eine Kommissionsmehrheit und der
Bundesrat lehnten den Vorstoss unter anderem ab, weil es sich erstens um Personen
handle, die eigentlich gar nicht in der Schweiz sein dürften, sie zweitens bereits jetzt
Zugang zum Gesundheitswesen sowie zu Nothilfe hätten und weil drittens das AIG
während Krisenzeiten bereits erlaube, dass Härtefälle eine Aufnahmebewilligung
erhielten, wie Philippe Bauer (fdp, NE) für die Kommission ausführte. Mathias Zopfi
(gps, GL) hielt im Namen der Minderheit dagegen, dass sich gerade Sans-Papiers aus
Angst vor einer Abschiebung eben nicht trauen würden, mit den Behörden in Kontakt zu
treten, um Nothilfe zu beantragen, weshalb diese Motion aus seiner Sicht
zielführendere Lösungen in Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen vorsehe. Dies
schien den Ständerat aber nicht zu überzeugen – er lehnte die Vorlage mit 27 zu 13
Stimmen (1 Enthaltung) ab. 37

MOTION
DATUM: 15.09.2021
SARAH KUHN

Asylpolitik

Mike Egger (svp, SG) forderte im September 2019 mit einer Motion den Bundesrat dazu
auf, das Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration
(AIG) so zu ändern, dass die Kantone anerkannten Geflüchteten, welche Sozialhilfe
beziehen, einen Wohnort oder eine Unterkunft zuweisen können. Damit solle
verhindert werden, dass sich viele Menschen aus den gleichen Herkunftsländern am
selben Ort häuften, was deren Integration erschwere, wie der St. Galler sein Anliegen in
der Herbstsession 2021 im Nationalrat begründete. Justizministerin Karin Keller-Sutter
erklärte die bundesrätliche Empfehlung zur Ablehnung der Motion damit, dass eine
entsprechende Anpassung eine Einschränkung für alle in der Schweiz lebenden
Ausländerinnen und Ausländer nach sich ziehen müsste, was den Wirtschaftsstandort
Schweiz stark schwächen würde. Grund dafür ist Art. 26 der Genfer
Flüchtlingskonvention, welcher festhält, dass anerkannte Geflüchtete das Recht haben,
sich ihren Wohnsitz selbst auszusuchen und sich frei im Land zu bewegen – ausser die
Vertragsstaaten sähen einschränkende Regelungen vor, die für alle auf ihrem Gebiet
lebenden Ausländerinnen und Ausländer unter den gleichen Umständen gelten würden.
Der Ständerat lehnte die Motion mit 130 zu 60 Stimmen (1 Enthaltung) ab. 38

MOTION
DATUM: 14.09.2021
SARAH KUHN

Zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie und zum gesundheitlichen Schutz von
Personen ohne rechtlich geregelten Aufenthaltsstatus verlangte Stefania Prezioso Batou
(egsols, GE) in einer im Mai 2020 eingereichten Motion die generelle Legalisierung von
Sans-Papiers. Die Genfer Nationalrätin befürchtete, dass sich Sans-Papiers bei
Erkrankungen nicht in Gesundheitseinrichtungen wagen würden, da sie Angst hätten,
denunziert und ausgewiesen zu werden. Ebenfalls würde eine Legalisierung dieser
Personengruppe auch Zugang zur Sozialhilfe verschaffen, was in Zeiten einer
«Wirtschafts- und Gesellschaftskrise» besonders wichtig sei. Der Bundesrat stellte sich
ablehnend zum Anliegen. Zum einen befürchtete er eine Sogwirkung durch eine
«kollektive Regularisierung» und zum anderen vertrat er die Ansicht, dass die
bestehenden Bestimmungen und Massnahmen im Sozial- und Gesundheitsbereich
ausreichten. Ferner verwies er auf den in Erfüllung eines Postulats der SPK-NR zu
erstellenden Bericht, der unter anderem Lösungswege betreffend

MOTION
DATUM: 02.03.2022
MARLÈNE GERBER
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Sozialversicherungsansprüche von Sans-Papiers aufzeigen soll. In der Frühjahrssession
2022 teilte die Mehrheit des Nationalrats die Ansicht der Regierung und lehnte die
Motion mit 127 zu 63 Stimmen ab. Das Anliegen wurde lediglich von den geschlossen
stimmenden Fraktionen der SP und der Grünen befürwortet. 39

Marianne Streiff-Feller (evp, BE) verlangte mit einer Motion, die nach Ausscheiden der
EVP-Nationalrätin aus dem Rat von ihrem Parteikollegen Niklaus-Samuel Gugger (evp,
ZH) übernommen worden war, eine einmalige Änderung des Aufenthaltsrechts für
Personen aus dem altrechtlichen Asylverfahren nach objektiven und nachvollziehbaren
Kriterien. Die Motionärin argumentierte, dass Personen, die einen negativen
Asylentscheid erhalten haben, oftmals nur erschwert oder gar nicht in ihre
Herkunftsländer zurückkehren könnten. Zudem hätten die langen Bearbeitungszeiten
im altrechtlichen Verfahren dazu geführt, dass sich besagte Personen bei Erhalt des
abschlägigen Asylentscheids oftmals bereits in der Schweiz integriert hätten. Trotzdem
könnten sie mit diesem Entscheid keiner Erwerbstätigkeit nachgehen und müssten
folglich von der Nothilfe leben. Diesen Personen solle nun eine einmalige
Regularisierungsmöglichkeit geboten werden, falls sie den Willen zur Integration zeigen
würden, nicht straffällig geworden seien und auch eine Landessprache auf Niveau A2
beherrschten. Durch diese Massnahme könnten betroffene Personen Zugang zum
Schweizer Arbeitsmarkt erlangen, was insbesondere angesichts des Fachkräftemangels
grosse Vorteile mit sich ziehe, so die Motionärin. 
Der Bundesrat entgegnete, dass die Rückkehr in ihr Herkunftsland für
Nothilfebeziehende grundsätzlich möglich und zumutbar sei. Des Weiteren bestehe
bereits die Möglichkeit für Ausnahmen in persönlichen Härtefällen. Eine Regularisierung
würde in diesem Fall jedoch eine Belohnung für Individuen darstellen, welche unter
anderem trotz negativem Asylentscheid im Land verbleiben würden oder die
Mitwirkungspflicht verletzt hätten. Solche Missbräuche sollten nicht geschützt werden
und würden ein falsches Signal senden, schloss der Bundesrat seine ablehnende
Stellungnahme. 
In der Frühjahrssession 2023 nahm der Nationalrat die Motion mit 100 zu 81 Stimmen (5
Enthaltungen) an. Der Vorstoss konnte auf die Unterstützung der geschlossenen
Fraktionen der SP, der GLP und der Grünen zählen, wobei sich auch etwas mehr als die
Hälfte der Mitglieder der Mitte-Fraktion für den Vorstoss aussprach. Zusätzlich
pflichteten einige Mitglieder der FDP-Fraktion und mit EDU-Nationalrat Andreas Gafner
(BE) auch ein Mitglied der SVP-Fraktion der Motion bei. 40

MOTION
DATUM: 16.03.2023
VIKTORIA KIPFER

Der Ständerat lehnte die Motion Streiff-Feller (evp, BE), die unter bestimmten
Bedingungen eine einmalige Möglichkeit zur aufenthaltsrechtlichen Regularisierung
für Personen aus dem altrechtlichen Verfahren forderte und die vom Nationalrat zuvor
angenommen worden war, in der Herbstsession 2023 ab. Die kleine Kammer folgte
dabei der Empfehlung der Mehrheit ihrer SPK, die rechtsstaatliche Bedenken äusserte
und das Rechtsgleichheitsgebot verletzt sah, wenn einer bestimmten Personengruppe
pauschal eine Aufenthaltsberechtigung erteilt würde. Zudem seien Ausnahmen von der
bestehenden Regel wegen persönlicher Härtefälle bereits möglich. Eine linke
Kommissionsminderheit hatte sich vergeblich für Annahme eingesetzt, wobei sie auf
Kosteneinsparungen bei den Kantonen sowie auf Vorteile für die Integration der
betroffenen Personen verwies. 41

MOTION
DATUM: 12.09.2023
MARLÈNE GERBER

Familienpolitik

Le député Ruppen (udc, VS) a déposé une motion intitulée: APEA. Améliorer la
transparence. Par ce moyen, il souhaite que les personnes qui contactent l'autorité de
protection de l'adulte et de l'enfant pour dénoncer une maltraitance de manière
malveillante soient punies financièrement et que leur nom soit divulgué. Le Conseil
fédéral estime que la règle de confidentialité qui a cours en ce qui concerne les appels
signalant une personne ayant besoin d'aide garantit l'accès à cette aide pour le plus
grand nombre. Les cas de malveillance étant extrêmement rares, les sept sages
n'estiment pas nécessaire une modification de la loi. La chambre basse a suivi cet avis,
rejetant la motion agrarienne par 111 voix contre 72 sans abstentions. 42

MOTION
DATUM: 26.09.2017
SOPHIE GUIGNARD
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Le Conseil national a adopté sans débat et à l'unanimité une motion de Lukas Reimann,
qui demandait une harmonisation des pratiques juridiques. En effet, jusqu'à présent
un flou demeure quant à la juridiction cantonale compétente en matière de recours
contre les décisions de placement à des fins d'assistance, les décisions d'APEA ou
encore les décisions au sens de l'article 439 CC. Selon les cantons, cette compétence
peut-être attachée au lieu où se trouve l'institution concernée, ou au lieu où exerce le
ou la médecin qui a pris la décision. Le Conseil fédéral, si la motion est acceptée aux
Etats également, devra se prononcer clairement sur cette juridiction. 43

MOTION
DATUM: 19.06.2020
SOPHIE GUIGNARD
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